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Bundespräsidentin Charlotte

Kinder Badezimmer-Kinder Eigentum
Gültig: Isa, Nathie

Von heute bis unendlich

Präambel/Grundsatz:

Ein Badezimmer ist ein PRIVAT Raum der Bewohner.

Daher ist das Kinder Badezimmer der private Raum der Kinder in dem erwachsene ungebeten nicht eintreten

sollen.

Nach dem es ein Privater Raum ist, werden dort unter kindern Geheimnisse beschprochen.

§1 Inhalt:

Das �Kinder Badezimmerïst das Eigentum der Kinder.

Nicht der Erwachsenen, die haben ihr eigenes.

Begriffsbestimmung:

Der Raum ist Eigentum der Kinder.

Sie können mit ihm machen was sie wollen.

Ausgenommen:

Wenn ein Gegenstand einem Erwachsenem gehört, und sehr wertfoll ist, gehört er ihm auch im Kinder Badezim-

mer.

§2 Verantwortungsregelung:

Wenn Sachen ins Kinder Badezimmer gehören, dann räumen sie die Kinder auf, wenn nicht, dann kommt es

drauf an.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Bei einem mal wiedersprechen: 30,-
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